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Flurbereinigungsverfahren Altena/Neuenrade 
Az.: 33.5   6 09 05  H 2 – O.20 –  
 
 

1. Änderungsbeschluss  
 
 
Die Bezirksregierung hat als Flurbereinigungsbehörde beschlossen: 
 
1. Das durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 20.10.2009 festgestellte Flurberei-

nigungsgebiet wird gem. § 8 Abs. 1 des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der 
zurzeit gültigen Fassung wie folgt geändert: 
 
Zum Flurbereinigungsgebiet werden die nachstehend aufgeführten Grundstücke 
zugezogen und auch insoweit die Flurbereinigung angeordnet: 

 
Regierungsbezirk Arnsberg  
Märkischer Kreis  
Stadt Neuenrade  

   
Gemarkung Flur Flurstück 

Neuenrade 2 67 bis 77, 79 bis 85, 140, 
149, 150,164 

Neuenrade 24 119 
 

Vom Flurbereinigungsgebiet werden die nachstehend aufgeführten Grundstücke 
ausgeschlossen: 

 
Regierungsbezirk Arnsberg  
Märkischer Kreis  
Stadt Altena  

   
Gemarkung Flur Flurstück 

Dahle 6 105 
 

Stadt Neuenrade  
   

Gemarkung Flur Flurstück 
Neuenrade 3 186 und 187 

 
2. Das geänderte Flurbereinigungsgebiet hat nunmehr eine Größe von 1029 ha. 

Die zugezogenen Flurstücke sind auf der als Anlage zu diesem Beschluss ge-
nommenen Gebietskarte dargestellt. 
 



3.   Die Eigentümer und Erbbauberechtigten der zugezogenen Grundstücke werden 
Teilnehmer der durch den Flurbereinigungsbeschluss vom 20.10.2009 gebilde-
ten Teilnehmergemeinschaft. Die Teilnehmer und Erbbauberechtigten der aus-
geschlossenen Grundstücke scheiden insoweit aus der Teilnehmergemeinschaft 
aus. 
 

4.   Für das ganze nunmehr geänderte Flurbereinigungsgebiet gelten bis zur Unan-
fechtbarkeit des Flurbereinigungsplanes Einschränkungen in der Nutzung der 
Grundstücke gem. § 34 FlurbG. 
 

4.1 In der Nutzungsart der Grundstücke dürfen ohne Zustimmung der Flurbereini-
gungsbehörde nur Änderungen vorgenommen werden, die zum ordnungsgemä-
ßen Wirtschaftsbetrieb gehören (§ 34 Abs. 1 Nr. 1 FlurbG). 
 

4.2 Bauwerke, Brunnen, Gräben, Einfriedungen, Hangterrassen und ähnliche Anla-
gen dürfen nur mit Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde errichtet, herge-
stellt, wesentlich verändert oder beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 2 FlurbG). 
 

4.3 Obstbäume, Beerensträucher, einzelne Bäume, Hecken, Feld- und Ufergehölze 
dürfen nur in Ausnahmefällen, soweit landeskulturelle Belange, insbesondere 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege, nicht beeinträchtigt werden, mit 
Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde beseitigt werden (§ 34 Abs. 1 Nr. 3 
FlurbG). 
 

4.4 Holzeinschläge, die den Rahmen einer ordnungsgemäßen Bewirtschaftung über-
steigen, bedürfen der Zustimmung der Flurbereinigungsbehörde (§ 85 Nr. 5 
FlurbG). 
 

4.5 Sind entgegen der Anordnungen zu 4.1 und 5.2 Änderungen vorgenommen oder 
Anlagen hergestellt oder beseitigt worden, so können sie im Flurbereinigungsver-
fahren unberücksichtigt bleiben. Die Flurbereinigungsbehörde kann den früheren 
Zustand gem. § 137 FlurbG wiederherstellen lassen, wenn dieses der Flurberei-
nigung dienlich ist ( § 34 Abs. 2 FlurbG). Sind Eingriffe entgegen der Anordnun-
gen zu 4.3 vorgenommen worden, so muss die Flurbereinigungsbehörde Ersatz-
pflanzungen auf Kosten der Beteiligten anordnen (§ 34 Abs. 3 FlurbG). Sind 
Holzeinschläge entgegen der Anordnung zu 4.4 vorgenommen worden, so kann 
die Flurbereinigungsbehörde anordnen, dass derjenige, der das Holz gefällt hat, 
die abgeholzte oder verlichtete Fläche nach den Weisungen der Forstaufsichts-
behörde wieder ordnungsgemäß in Bestand zu bringen hat (§ 85 Nr. 6 FlurbG). 
 

4.6 Zuwiderhandlungen gegen die Anordnung zu Ziffer 4.2, 4.3 und 4.4 dieses Be-
schlusses sind Ordnungswidrigkeiten und können mit einer Geldbuße bis zu 
1.000,00 € für den einzelnen Fall geahndet werden (§ 154 FlurbG, §§ 1 und 17 
des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten - OWiG – in der zurzeit gültigen Fas-
sung). Unter Umständen kann auch eine höhere Geldbuße auferlegt werden     
(§ 17 Abs. 4 OWiG). Außerdem können Gegenstände eingezogen werden, auf 
die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht (§ 154 Abs. 3 FlurbG). 
 
Die Bußgeldbestimmungen anderer gesetzlicher Bestimmungen bleiben unbe-
rührt. 

 
 



 
 

Anmeldung unbekannter Rechte an den nach Nr. 1 zuge zogenen  
Grundstücken  

 
Rechte, die aus dem Grundbuch nicht ersichtlich sind, aber zur Beteiligung am Zu-
sammenlegungsverfahren berechtigen, sind nach § 4 Abs. 1 FlurbG innerhalb einer 
Frist von drei Monaten nach erfolgter Veröffentlichung dieses Beschlusses bei der 
Bezirksregierung Arnsberg - Flurbereinigungsbehörde - in Siegen anzumelden. Zu 
diesen Rechten gehören z.B. nicht eingetragene dingliche Rechte an Grundstücken 
oder Rechte an solchen Rechten sowie persönliche Rechte, die zum Besitz oder zur 
Nutzung von Grundstücken berechtigen, oder die Nutzung von Grundstücken be-
schränken. 
Auf Verlangen der Flurbereinigungsbehörde hat der Anmeldende sein Recht inner-
halb einer von der Flurbereinigungsbehörde zu setzenden Frist nachzuweisen. Nach 
fruchtlosem Ablauf der Frist besteht kein Anspruch auf Beteiligung. Werden Rechte 
erst nach Ablauf der bezeichneten Frist angemeldet oder nachgewiesen, so kann die 
Flurbereinigungsbehörde die bisherigen Verhandlungen und Festsetzungen gem.  
§ 14 Abs. 2 FlurbG gelten lassen. 
Der Inhaber eines der bezeichneten Rechte muss nach § 14 Abs. 3 FlurbG die Wir-
kung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten 
lassen wie der Beteiligte, dem gegenüber die Frist durch Bekanntmachung des Ver-
waltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt wird. 
 

 
 

Rechtsbehelfsbelehrung  
 

Gegen diesen Verwaltungsakt kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Kla-
ge beim Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen, 9. - Senat - 
Flurbereinigungsgericht -, Aegidiikirchplatz 5, 48143 Münster, schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle erhoben werden. Die Klage 
kann auch in elektronischer Form nach Maßgabe der „Verordnung über den elektro-
nischen Rechtsverkehr bei den Verwaltungsgerichten und den Finanzgerichten im 
Lande Nordrhein-Westfalen (ERVVO VF/FG) und zur Änderung weiterer Verordnun-
gen im Geschäftsbereich des Justizministeriums“ vom 01.12.2010 (GV. NRW. S. 
648) eingereicht werden. Die Klage muss den Kläger, den Beklagten und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthal-
ten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, 
der angefochtene Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten beigefügt werden. 

 
Hinweis: 
 

Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechts-
verkehr finden Sie auf der Homepage des Justizministeriums un-
ter "www.justiz.nrw.de" und auf der des Oberverwaltungsgerichtes Münster unter 
"www.ovg.nrw.de". 

 
 
 



 
Der Gesetzgeber in Nordrhein-Westfalen hat das einer Klage bisher vorgeschaltete 
Widerspruchsverfahren abgeschafft. Daher ist gegen diesen Verwaltungsakt unmit-
telbar die Klage möglich. Zur Vermeidung ggf. unnötiger Kosten empfehlen wir Ihnen 
jedoch, sich vor Erhebung einer Klage mit der im Kopf angegebenen Behörde in 
Verbindung zu setzen. In vielen Fällen können so mögliche Unklarheiten bereits im 
Vorfeld einer Klage behoben werden. Die Klagefrist von einem Monat wird durch ei-
nen solchen außergerichtlichen Einigungsversuch jedoch nicht verlängert. 

 
 
 
 

Im Auftrag 
 
(LS) 
 

    gez. Humme-Lips 
 
 


